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1. Vorwort

Damit Lehrerinnen und Lehrer Sicherheits- und Gesundheitsgefährdungen in der Schule

;,l;";'";i;i ;"1;precney gen y1rffi :l m*;n"s*nifJl"",i,[T["#J::,"#
',::,XltJX'illi.li,:',if"t3""113-lX.k;:ä;iäi'äiiäu"tä*"i'uns,einnichtises 

rnstru-

ment. um Lehrkräfte ru =i"n"rn.n"- 
r"ni ääu].rdt Lit.g",""nturn Veihalten zu motivieren

Neben einer theoretischen .schurune 
ist 

ä 'EffiljilffiffiJ:ffißfiüffitJ'8" ää{J:
chende Verhaltensweisen einzuuDe" \'täin""i"-ri"ni""gä"f 

. Fuiktion und Wirkungsweise
schutzhelfern (u. a Umgang mlt Fel

von Notfalleinrichtungen etc )'

UnteMeisungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz haben im Wesentlichen folgende

grundsätzliche lnhalte:

1. die Gefahren, denen die Beschäftigten bei ihrer betrieblichen Tätigkeit ausgesetzt sind'

2. die SchuEmaßnahmen zur Abwendung dieser Gefahren'

3. Verhalten in Notfallsituationen'

Es sollen Verhaltensweisen' die für den Arbeits- und Gesundtleitsschutz von Bedeutung

sind, diskutiert und vermittertwemll"öi#Ht;;; fil;il; Beteiligte'n anschaulich und

nachvollziehbar sein e'n *'"nog""''z"i'iä""t' äät" ai" rt'r"g""hme; des Arbeits- und Ge-

§;ä;;i;.-;;;;" 
"on 

allen verstanden und akzeptiert werden

l.lm einen sicheren Schulbetriebund gesunde ArbeitsbedinsUlq:l zu erreichen müssen

atte Lehrkräfte die wesentlichen ;'t#:"ä;;';;iä' eiri*ic-r'tiger raktor im Arbeits- und

Gesundheitsschutz i"t o"t t'"n""l"liffi"niä väinlrtt" o"' tt'titaibeiter' Dafür ist es not-

wendio. die richtigen Arbeitsabla"i::ä;i;il;; b-ct'utmagnat'men' sicherheitskennzeich-

ffö ffi';äi/;;halten bei störungen und Notfällen zu kennen'

zu iedem Einzelthema ist in dieser Broschüre eine themenbezogene'Unterweisungshilfe

ent'halten, die aber no"n gg"n iit""Jh'iiä"n"" ö"g"n"nn"iten vor ort angepasst werden

muss (2. B. Sammelstelte ber de;Eä#;ö;"; d"hule. standort verbandkästen)

oie versctrredenen unte.*eisungshilfen sind entsprechend.nach den im Birdungsportat be-

reitoestellten cnecttisten zur ueä'riffiüäüeffii';g der Arbeitsplätze von Lehrerinnen

;ää;; an schulen in NRW strukturiert'

Siand: April2016
Seite 2 von 12



Arbeitsschutz VMP
Schulen NRW

2. Rechtliche Grundlagen

Diese UnteMeisungshilfe gilt für die Unterweisung aller Lehrkräfte der Schule, ebenso wie
für die Referendare, Vertretungslehrer, Aushilfskräfte, Praktikanten usw.

UnteMeisungen sind von der Schulleitung oder der von ihr beauftragten Lehrkraft arbeits-
platzbezogen und mindestens einmaljährlich durchzuführen und zu dokumentieren. Die
Teilnahme der Lehrkräfte muss in jedem Fall durch Unterschrifr bestätigt werden. Neue
Lehrkräfte sind vor Beqinn der Tätiqkeit zu unteMeisen.

Arbeitsschutzgesetz, § 12 Unterweisung (stand: 31.08.2015)

('1) Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der
Arbeit während ihrer Arbeitszeit ausreichend und angemessen zu unterweisen. Die Unter-
weisung umfasst Anweisungen und Erläuterungen, die eigens auf den Arbeitsplatz oder den
Aufgabenbereich der Beschäftigten ausgerichtet sind. Die Unterweisung muss bei der Ein-
stellung, bei Veränderungen im Aufgabenbereich, der Einführung neuer Arbeitsmittel oder
einer neuen Technologie vor Aufnahme der Tätigkeit der Beschäftigten erfolgen. Die Unter-
weisung muss an die Gefährdungsentwicklung angepasst sein und erforderlichenfalls re-
gelmäßig wiederholt werden.

SchulgeseE, § 59 Schulleiterinnen und Schulleiter (Stand; 06.02.2016)

Schulleiterinnen und Schulleiter

(8) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist für die Unfallverhütung sowie eine wirksame
Erste Hilfe und für den Arbeits- und Gesundheitsschutz verantwortlich.

Richtlinien zur Sicherheit im Unterricht an allgemein bildenden Schulen in Nordrhein.
Westfalen (RISU-NRW) (Stahd: RdErl. des MSW vom 23.05.20141

| - 3.'16 Betriebsanweisung, Unterweisung und Unterrichtung

I - 3.16.1 Allgemeine Anforderungen

Die Beschäftigten müssen vor Aufnahme der Tätigkeiten anhand der Betriebsanweisung
über auftretende Gefährdungen und entsprechende Schutzmaßnahmen mündlich unter-
wiesen werden. lm Rahmen der UnteMeisung müssen auch arbeitsmedizinisch-toxikolo-
gische Aspekte (gesundheitliche Wirkungen der Gefahrstoffe) angesprochen werden.
Die Unterweisung der Lehrerinnen und Lehrer muss durch die Schulleiterin oder den Schul-
leiter mindestens jährlich durchgeführt bzw. veranlasst werden. lnhalt und Zeitpunkt der Un-
teMeisung sind schriftlich festzuhalten und von den UnteMiesenen durch Unterschrift zu

:::1"'n* 
(siehe § 14 Gefstoftu).

Erslelli von: Thomas Kiessding, Ludger Bürger, Frank Schellewald
BA D Gesundheiisvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH

Stand:April2016
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VB#
l- 3.16.2 Hausmeisterinnen und Hausmeister, Reinigungs-, Wartungs- und Reparatur-

personal

Jede Fachlehrerin und jeder Fachlehrer hat dafür zu sorgen, dass das o. g. Personal in den
Fachräumen ohne Gefährdung durch Gefahrstoffe, Chemikalienreste oder Versuchsauf-
bauten arbeiten kann.

Das Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturpersonal ist in geeigneter Weise vom zustän-
digen Arbeitgeber über die von den Gefahrstoffen in der Schule ausgehenden Gefähr-
dungen und die entsprechenden Schutzmaßnahmen zu unteMeisen. lnhalt und Zeitpunkl
der Unterweisung s:nd durch den zuständigen Arbeitgeber schriftlich festzuhalten und von
den Unterwiesenen durch Unterschrift zu bestätigen.

Zuständiger Arbeitgeber ist i. d. R. der Sachkostenträger oder die Reinigungs- bzw. ln-
standhaltungsfirma. Die Schulleiterin oder der Schulleiter beteiligt sich im Rahmen der l\,4it-

wirkungspflicht an der Erstellung der Betriebsanweisung. ln diesem zusammenhang ist die
Fremdfirma auf die besonderen Gefahren hinzuweisen.

DGUV Vorschrift 1, § 4 Unterweisung der Versicherlen (Stand: 11/2013)

('l ) Der Unternehmer hät die Versicherten über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der
Arbeit, insbesondere über die mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdungen und die Maß-
nahmen zu ihrer Verhütung, entsprechend § 12 Abs.1 Arbeitsschutzgesetz sowie bei einer
Arbeitnehmerüberlassung entsprechend § 12 Abs. 2 Arbeitsschutzgesetz, zu unteMeisen;
die Unterweisung muss erforderlichenfalls wiederholt werden, mindestens aber einmaljähr-
lich erfolgen; sie muss dokumentiert werden.

(2) Der Unternehmer hat den Versicherten die für ihren Arbeitsbereich oder für ihre Tätigkeit
relevanten lnhalte der geltenden Unfallverhütungsvorschriften und Regeln der Unfallversi-
cherungsträger sowie des einschlägigen slaatlichen Vorschriften- und Regelwerks in ver-
ständlicher Weise zu vermitteln.

3. Unterweisungsanlässe

Neben den allgemeinen Unterweisungen müssen auch fachbezogene UnteMeisungen
durchgeführt werden. Üblicherweise werden die fachbezogenen Unterweisungen, z. B. im
naturwissenschaftlichen Bereich, in den Fachkonferenzen durchgeführt. Fachfremde Lehr-
kräfte können im Allgemeinen die lnhalte der fachbezogenen UnteMeisungen nicht vermit-
teln.

Somit sind die allgemeine Unterweisung durch die Schulleiterin oder den Schulleiter und
fachbezogene Unterweisungen in den Fachkonferenzen, z. B. in NatuMissenschaften,
Technik, Lehrküche/Hauswirtschaft, etc. durchzuführen.

Erstellt von:Thomas Kieserling, Ludger Bürger, Frank Schellewald
BA D Gesundheitsvorsorge und Sicherheiistechnik GmbH

Stand:Apri 2016
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Erstunterweisunq

Die Erstunlerweisung erfolgt bei Neueinstellung von Lehrkräften, Lehramtsanwärtern, Ver-
tretungslehrern und Aushilfen vor Aufnahme der Tätigkeit.

Grundsätzliche lnhalte sind z. B.:

. Arbeitsschutzorganisation (Verantwortliche Personen, Beauftragte, Gefährdungsbe-
urteilung)

. Erste Hilfe (Ersthelfer, Verbandkasten, Verbandbuch, Sanitätsraum)

. Brandschutz (Brandmeldung, Feuerlöscher, Rettungswege, Sammelplatz, Evakuie-
rung)

. Pflichten des Unternehmers (Schulleitung)

. Pflichten der Beschäftigten ([,4itwirkungspflichten, Meldung von Mängeln, Einhaltung
Schutzmaßnahmen)

. Unfallversicherung (Unfallträger, Unfallmeldung)

. Notfallmanagement (Besonderheiten an der Schule)

. ArbeitsplaEbezogene UnteMeisung (Umgang mit Arbeitsmitteln, z. B. Umgang mit
Gefahrstoffen, Leitern und Tritte)

. lnfektionsschutz (Meldepflichtige Krankheiten, Hygiene)

Reqelmäßiqe Unterweisunq

Für alle Beschäftigten ist in angemessenen Zeitabständen, mindestens aber einmaljährlich,
eine Unterweisung durchzuführen.

Mögliche lnhalte, zusätzlich zu den Themen aus der Erstunterweisung, sind:

. MängelpunkteausderGefährdungsbeurteilung,

. Erkenntnisse aus Begehungen (aktuelle Gesundheitsgefährdungen),

. Defizite im sicherheitsgerechten Verhalten,

. Verlauf der letzten Evakuierungsübung,

. Unfallgeschehen,etc.

Eßt6lt von:Thomas Kieserling, Ludger Bürger, Frank Schellewald
BA D Ges'rndheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH

Siand: Aprll2016
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. BejVeränderungdesAufgabenbereichs, Umsetzung an einen anderen Arbeitsbe-
reich, vorjeder neuen Tätigkeit,
Einführung neuer Arbeitsmittel und
Neugestaltung des Arbeitsplatzes,

neuer Technologien,

Neben der Erstunterweisung oder den regelmäßigen UnteMeisungen müssen auch Einzel_personen oder Gruppen aus nachfolgenden Anläisen unterwiesetiwerden:

Arbeitsschutz E
\/ BAD

aus aktuellem Anlass (Unfälle, kritische Ereignisse, Störungen, lnfektionsgefahren),
wiederholter Verstoß gegen sicherheitsrelevante Anordnurigen und Regetn,
Umbaumaßnahmen,
Anderung von Flucht- und Rettungswegen,
auf Wunsch der Lehrkräfte.

cE UNDNET§onaaRai-lnn
5rciaRBrrraäaHNr( cMä

E'§rellivon Thomas Kiese.rins. ridg;r Br,.se-,aik Sche tewa,d
B A.D GesJndheitsvorso-ge u.d Siche.heitstechn:t GmbH

Siand:April2016
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4. Umgang mit dem Unterweisungskonzept

Diese Unterweisungshilfe dient der Schulleitung oder der von ihr beauftragten Lehrkraft als
Instrument zur Durchführung und Dokumentation der ErslunteMeisung und regelmäßig
durchzuführenden Folgeunterweisungen innerhalb der Schule.

Sie stellt eine Vorlage für das Vorgehen bei der Unterweisung der l\,,litarbeiter dar. Sie er-
hebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielmehr muss die Unterweisungshilfe für jeden
einzelnen Arbeitsbereich jede Tätigkeit angepasst werden. Dieses liegt in der Verantwor-
tung der Schulleitung.

Dabei unterstützen ihn die Fachbereichsleitungen (Fachlehrer), Sicherheitsbeauftragten,
Gefahrstoffbeauftragten, der LehrerravPersonalrat, die Fachkraft für Arbeitssicherheit und
der Betriebsarzt der B A.D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH.

Der Unterweisende handelt im Auftrag der Schulleitung.

Vorgehen:

4.

2.

3.

1. Festlegen, wer die fachbezogene Unterweisung (2. B. Chemie, physik, Technik,
Sport, Hauswirtschaft, EDV etc.) durchführt. Diese person muss fachkundig sein.

ln der Unterweisungsübersicht wird festgelegt, welche (Fach-) Lehrkraft welche zu-
sätzliche Unterweisung erhalten soll.

UnteMeisungsinhalle müssen aufAktualität geprüft werden. Die ör ichen Gegeben_
heiten müssen berücksichtigt werden. Es wird hier (siehe 6. Themenübersicht) eine
Übersicht über mögliche allgemeine UnteMeisungsinhalte gegeben, die an die Struk-
tur der Gefährdungsanalyse angelehnt ist. Diese sind der tatsächlichen Situation vor
Ort und der cefährdung anzupassen. Es können zusätzlich andere Medien (Betriebs-
anweisungen, Power-Point-Präsentationen, Unterweisungs-CD, Filme usw.) genutzt
werden.

Die Unterweisung ist zu dokumentieren. Die lnhalte der UnteMeisung müssen er-
kennbar (2. B. Kopien der Betriebsanweisungen, Checklisten) sein. Alle Beteiligten
unterschreiben die Teilnahme (siehe Anlage 2: UnteMeisungsnachweis).
Der UnteMeisungsnachweis ist mindestens zwei Jahre aufzubewahren.

Es empfiehlt sich, die UnteMeisung auf bestimmte wiederkehrende Termine im Schuljahr
zu legen (2. B. Lehrerkonferenz am Schuljahresanfang/Schuljahresende). Der zeifliche
AufiMand sollte in einem vernünftigen Verhältnis zu den Unten eisungsinhalten stehen.

Ersiellt von:Thomas Kieserling, Ludger Bürger, Frank ScheIewald
BA.D Gesundheitsvorsorge und SlcherheitstechnikcmbH

Stand:April2016
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5. Weiterführende lnformationen

. Bildungsportal MSW NRW https:,//www.schulministerium'nrw'de/BAD/

. Richtlinien zur Sicherheit im Unterricht an allgemeinbildenden SGhulen in NRW

(RISU NRw); Stand 20'14

. Richtlinien zur Sicherheit im Unterricht an Berufskollegs in NRW (RISU BK

NRw)

. Unfallkasse NRw: http://wwwunfallkasse-nrw.de/

. SichereSchuleNRW: http:/,/www.sichere-schule.de

. Übersicht der Unfallverhütungsvorschriften/Publikationen DGUV

http://publikationen.dquv.de
. BADGmbH: httd!444ry.ba4SEbb.dc

. Chemietreff: http://www.chemietreff.de

. LernenundGesundheit: http://www.dguv-luq.de/

. BAuA: http://www.baua.de

Erstellt von:Thomas Kieserllng, Ludger Bürger, Frank Schellewäid

B A.D Gesundheiisvorsorge und Sicherheitstechnik GnrbH
Stand:April2016
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6. ThemenUbersicht

E
\/ BAD

GESUNDsNISVORSORGT UND

Unterweisung

Arbeitsschutzorganisation Allgemein

Brandschutz Allgemein

Heben und Tragen Allgemein

Erste Hilfe Allgemein

Gefährdungsbeurteilung Allgemein

Bildschirm- und Büroarbeitsplätze Allgemein

Unfälle Allgemein

Leitern und Tritte Allgemeln

Kunst

G efa h rstoffe Fachbezogen

Hygiene Fachbezogen

Hautschutz Fachbezogen

Technik allgemein Fachbezogen

l\,4etallbearbeitung Fachbezogen

Holzbearbeitung Fachbezogen

Persönliche Schutzausrüstung Fachbezogen

lnfektionsschutz Fachbezogen

Sportstätten Fachbezogen

Erstellt von: Thomas Kiesening, Ludger Bürser, Frank Schellewald
BA D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH

Sland: April 20'16
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Anlage 1 : Unterweisungsplanung

Anlage 2: Unterweisungsnachweis
Das Formular ist auch im Bildungsportat als Dateiverfügbar

VM
'CH[RHEIIsIECI]NIK 

CMsH

Unterweisunqsthema

Durchführender

Verantwortung/
Arbeltsschutzorgani
salion

Brand-
schutz

Erste-
H lfe

Gefähr
dungsbeur-
leilunq

Ergo
Hvq ene

Gefahr

l Schulleiter 01.09.15 01.09.15 01.0s.15

2 Gef ahrstoffbeauftragter 06.10.15

3

5

6
7

I
I

Erstellt von:Thomas Kieserling, Ludger Bürger, Frank Schellewald

B A'D Gesundheitsvorsorge Lrnd Sicherhelt§iechnik GmbH

Stand: Apr I 2016
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U nterweisungsnachweis

Datum der LJnterweisung:

Ort:

Name des Unterweisenden:

Anlass:

lnhalte der Unterweisung

tr
tr
tr

Erstunterweisung
Wiederholungsunterweisung (mind. jährlich !)
besonderer Anlass:

crsuIDuErrsvoR50R6E uN0
5lCHERHE ISIECHNII(GM3H

Folgende Unterweisungsmaterialien wurden ausgehändigt und erklärt:

tr
tr
tr
tr
tr

Unterwesungshllfen zu den Themen ........
tro qe_de Bel' eosorwe sJngen:.. ...

IVlerkblätter / [,1erksätze

Ur'al verhLrrl' gsvo-s( nfl 1e1 ... ....

Hiermit bestäiige ich, dass ich an der oben genannten unierweisung teitgenommen, die oben angegebenen
lJnterlagen erhalten habe und die Hinweise, sicherheilsregetn, unfalverhütungsvorschriiten sowie ;[uet]sten
Betriebsanweisungen befotqen werde.
Sämiliche Erläulerungen zu den oben aufgefUhrten Themen habe ich verstanden.

(zurreffendes birte ankrelzen I rr,* . 
"r,"qun1

Erstellt von: Thomas Kieserling, Ludger Bürger, Frank Schelewatd
BA.D Gesundheitsvorsorge und SicherheitstechnikcmbH

Stand:Apri 2016
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der unterwiesenen Personen


